
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Deutsche Bildungsdirektion 

Abteilung 16 Bildungsverwaltung 

Amt für das Lehrpersonal 

 

Direzione Istruzione e Formazione tedesca 

Ripartizione 16 Amministrazione, Istruzione e Formazione 

Ufficio Personale docente 

 

 

Amba-Alagi-Straße 10  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 75 70  Fax 0471 41 75 89 

http://www.provinz.bz.it/schulamt/ 
bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it 

bildungsverwaltung@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

via Amba Alagi 10  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 75 70  Fax 0471 41 75 89 
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica-tedesca/ 
bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it 
bildungsverwaltung@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

   An die Direktorinnen und Direktoren 

aller Schulstufen 

 

An die Direktorinnen und Direktoren 

der gleichgestellten Grund-, Mittel- und 

Oberschulen 

 

An die Freie Universität Brixen 

Fakultät für Bildungswissenschaften 

faculty.education@unibz.it  

 

An die Hochschule für Musik  

Konservatorium „Claudio Monteverdi” Bozen 

info@cons.bz.it  

 

An die Philosophisch-Theologische 

Hochschule Brixen 

info@hs-itb.it  

 

An die Schulgewerkschaften 

  
Bozen, 08.05.2025  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An die Abteilung Bildungsförderung 
 
 
An die Abteilung Informatik 
 
 
An die Agentur für Presse und Kommunikation 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mitteilung 

 

Veröffentlichung der vorläufigen Landesranglisten für das Schuljahr 2025/2026 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 

 

ich teile Ihnen mit, dass die vorläufigen Landesranglisten und die Landesranglisten mit Auslaufcharakter 

für das Schuljahr 2025/2026 genehmigt wurden und am Donnerstag, den 8. Mai 2025, an der Anschlagtafel 

der Deutschen Bildungsdirektion und auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion unter  

www.provinz.bz.it/ranglisten veröffentlicht werden. 

 

Die Bewerberinnen und Bewerber sind gebeten, ihre Position in den Ranglisten einzusehen. Sie können gegen 

die vorläufigen Landesranglisten innerhalb von zehn Kalendertagen ab Aushang derselben an der Amtstafel 

der Deutschen Bildungsdirektion, also  

 

bis einschließlich Montag, 19. Mai 2025 

 

schriftlich Einspruch bei der Landesschuldirektorin erheben. Für den Einspruch stehen die Vordrucke in der 

Anlage zur Verfügung.  

Bitte beachten Sie, dass fehlerhafte oder unvollständige Angaben im Gesuch um Eintragung in die Ranglisten 

durch die Bewerberinnen und Bewerber nicht nachträglich über einen Einwand berichtigt werden können. 
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Weitere wichtige Hinweise: 

1. Jene Personen, die ab 1. September 2024 einen unbefristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, 
wurden aus den Landesranglisten und Landesranglisten mit Auslaufcharakter für das Schuljahr 
2025/2026 gestrichen. Jene Personen, die bei der Stellenwahl 2024 auf den Abschluss eines unbe-
fristeten Arbeitsvertrages verzichtet haben, werden ausschließlich aus jener Rangliste gestrichen, auf 
deren Grundlage ihnen eine Stelle für die unbefristete Aufnahme angeboten wurde.  

2. In den vorläufigen Landesranglisten scheinen alle Personen aus den Landesranglisten mit Auslauf-
charakter und jene Bewerberinnen und Bewerber auf, welche um Neueintragung oder um Neuberech-
nung der Punkte angesucht haben. In den Landesranglisten mit Auslaufcharakter erfolgt seit dem 
Schuljahr 2018/19 keine Neuberechnung mehr. 

3. Mit Beschluss der Landesregierung vom 29. April 2025, Nr. 285, wurde die Punktevergabe für EDV-
Zertifikate gemäß Anlage B, Punkt C.3.9. des Beschlusses der Landesregierung vom 29. Oktober 
2024, Nr. 933, für die Erstellung der Landes- und Schulranglisten für das Schuljahr 2025/2026 für alle 
Bewerberinnen und Bewerber ausgesetzt,  

Die Bewertung der für die Ranglisten 2025/2026 eingereichten Eigenerklärungen und Unterlagen zu 
den EDV-Zertikaten gestaltete sich in der praktischen Anwendung insofern schwierig als die 
Formulierung von Punkt C.3.9. keine genauen Kriterien hinsichtlich Dauer, Inhalt und 
Zertifizierungsstandards der EDV-Zertifikate enthält. Um mögliche Ungleichbehandlungen bei der 
Titelbewertung zu vermeiden wurden daher keine Punkte vergeben! 

Der Punkt C.3.9. der Bewertungstabelle soll für die Erstellung der Landes- und Schulranglisten des 
Schuljahres 2026/2027 überarbeitet werden, um anhand objektiver und einheitlicher 
Bewertungskriterien eine transparente Bewertung der eingereichten Titel sicherzustellen. 

4. Bewerberinnen und Bewerber, die sich in ein Verzeichnis für den Integrationsunterricht, für den 
Englisch-Unterricht, für den Unterricht in Klassen mit differenzierter Didaktik nach Montessori, den 
Unterricht nach reformpädagogischen Ansätzen und für den Unterricht im Krankenhaus eingetragen 
haben, finden in der Spalte „Vorrangstitel“ die Angabe des entsprechenden Kürzels. Das jeweilige 
Verzeichnis ist als Teil der Landesranglisten veröffentlicht. 

5. Aufgrund der Frist für die Auflösung der Vorbehalte (= 15. Mai 2025) sind jene Bewerberinnen und 
Bewerber, die um Eintragung mit Vorbehalt angesucht hatten und diesen noch nicht aufgelöst haben, 
mit Vorbehalt eingetragen; sie sind in den Ranglisten gekennzeichnet. 

Es sei daran erinnert, dass die Auflösung des Vorbehalts nur auf Antrag der Bewerberinnen und 
Bewerber erfolgt. Den Vordruck (= Anlage 6 bzw. Anlage 7) dafür finden Sie für die Landesranglisten 
im Anhang des Rundschreibens Nr. 39/2024. 

6. Aus Gründen des Datenschutzes enthalten die Ranglisten, die an den Anschlagtafeln und im Internet 
veröffentlicht werden, nur die unbedingt notwendigen Informationen der einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber.  

 

Die Schulen können ab Veröffentlichung der vorläufigen Landes- und Schulranglisten im Programm OMEGA 
Lehrpersonalverwaltung unter dem Menüpunkt „Ranglisten drucken (2025/2026)“ eine Übersicht mit der De-
tailauflistung der Punkte der Lehrperson ausdrucken und der betroffenen Lehrperson zur Verfügung stellen. 

Ich ersuche jede Schuldirektion, die Landesranglisten und die Schulranglisten ihrer eigenen Direktion (Rang-
listen mit den unbedingt notwendigen Angaben, Menüpunkt „Für Veröffentlichung“) auszudrucken, an der An-
schlagtafel zu veröffentlichen und die vollständigen Ranglisten im Sekretariat zur Einsicht aufzulegen. 

Für Informationen steht im Amt für das Lehrpersonal die für die entsprechende Wettbewerbsklasse zuständige 

Sachbearbeiterin zur Verfügung (siehe Anlage). 

Ich ersuche Sie, die Mitteilung allen interessierten Lehrpersonen zur Kenntnis zu bringen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Die Amtsdirektorin 

Michaela Steiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

 
 
 
Anlagen: 
 

• Dekret der Landesschuldirektorin Nr. 7586/2025 mit den genehmigten vorläufigen Landesranglisten 

• Vordrucke für den Einspruch gegen die vorläufigen Landesranglisten 

• Aufstellung der zuständigen Sachbearbeiterinnen 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   MICHAELA STEINER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-STNMHL79C56A952R

certification authority:   InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3
Seriennummer / numero di serie:  1437102

unterzeichnet am / sottoscritto il:   08.05.2025

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 08.05.2025 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08.05.2025
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